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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §38;

BauO Tir 2011 §39 Abs1;

BauRallg;

ROG Tir 2016 §77;

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

Rechtssatz

Hinsichtlich der Argumentation, der Ausgang des Baulandumlegungsverfahrens stelle eine Vorfrage im Sinn des § 38

AVG für den gegenständlichen Beseitigungsauftrag dar, mangelt es schon an der zentralen Voraussetzung für das

Vorliegen einer Vorfrage, nämlich dass die Beantwortung der Vorfrage eine unabdingbare Voraussetzung für die

Lösung der Hauptfrage ist. Die Frage einer allfälligen Umwidmung eines Grundstückes als Voraussetzung für eine

Bewilligung des Bauantrages stellt keine Vorfrage im Verfahren betre>end die Erlassung eines Beseitigungsauftrages

dar (vgl. VwGH 17.3.2017, Ra 2017/06/0029, zur insoweit vergleichbaren Rechtslage nach dem Vlbg BauG

2001).Hinsichtlich der Argumentation, der Ausgang des Baulandumlegungsverfahrens stelle eine Vorfrage im Sinn des

Paragraph 38, AVG für den gegenständlichen Beseitigungsauftrag dar, mangelt es schon an der zentralen

Voraussetzung für das Vorliegen einer Vorfrage, nämlich dass die Beantwortung der Vorfrage eine unabdingbare

Voraussetzung für die Lösung der Hauptfrage ist. Die Frage einer allfälligen Umwidmung eines Grundstückes als

Voraussetzung für eine Bewilligung des Bauantrages stellt keine Vorfrage im Verfahren betre>end die Erlassung eines

Beseitigungsauftrages dar vergleiche VwGH 17.3.2017, Ra 2017/06/0029, zur insoweit vergleichbaren Rechtslage nach

dem Vlbg BauG 2001).
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